
 

  

 

Informationen zur Beantragung eines Nachteilsausgleiches 

bei der Zwischen- bzw. Abschlussprüfung 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sie haben die Möglichkeit für Ihre Zwischen- bzw. Abschlussprüfung 

einen Nachteilsausgleich zu beantragen. 

 

Allgemeine Hinweise: 

Bitte rechtzeitig Kontakt mit der für Sie zuständigen Kammer 

aufnehmen.  

 

 

 

 

    


